
Iür die Freiwillige Feuervehr Mittelheim

$1
Name, Sita Rechtsform

(1) Der Verein trägt den Namen Jreiwillige Feuerwehr lvfittelheim*

(2) Er hat die Rechgform eines nicht eingetragenen Yereins.

(3) Der Sitz des Vereins ist in Mittelheim-

$2
Zweckdes Vereins

(1) Der Verein ,,Freiwillige Feuerwehr Mittelheim" hat die Aufgabe:

a) das Feuerwehrwesen der stadt oestrich-winkel zu srdern,

b) für den BrandschuEgedanken zu werber"

c) interessierte Personen für die Freiwillige Feuerwebr zu gewinnen'

d) die Jugendfeuerwehr zu fiirderq

e) anständige öffentliche und private Stellen über den Brandscbtt?' ntberatea

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar genreinnutzige Zwecke im Sinne der

Yorschriften des Driten Abschnittes der Abgabenordnung 1977 vam.16- März 1976 itr

der jeweils gültigen Fassung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfoigt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigea Zwecke verwendet werden- Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben" die dem Zwe*kdes Yereins fremd sind oder durch

unverhältnisnäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden-

(4) Politische und religiöse Betätigtmgen sind ausgesehlossen-



$3
Mitgiieder des }-ereins

Der Verein besteht aus:

a) den Mitgliedern der Einsatzabteilung'

b) den Mitgliedern da Altersabteilung,

c) denEhrenmitgliedem,

d) denfrrderndenMitgliedern'

e) den Mitglieden d€r Jugendabteilmg.

$4
Erwerb der Migliederschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen und beginnt mit dem Tag

der Aufoahme.

(Z) Aktive Mitgtieder des Vercins sind soiche, die gemäß Ortssatzuag der Einsar-abteilmg

uad Jugendabteilung angehören'

(3) Mitgtieder der Altersabceil,,ng können solche Personen werden, die der Eirsatzabteiluug

angehört und die arcrsgrenze erreicht haben oder vorher auf eigenen Wunsch und

ehrenhaftausdemaktivenDienstausgeschiedensind.

($ zuEhrenmitgliedern können nattirliche Personen gewählt werden' die sich besondere

verdienste erworben haben. Ehrenmitglieder werden vom vorstand ennnnl

(5) Als fiirdernde Mitglieder können unbescholtene natürliche oder jruistische Persorcn

< aufgenommen *.id"o, die dtrrch ihren Beit'itt ibte Verbundenheit mit dem

Feuerwehrwesen bekunden wollen'

$5
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft kann anm Ende des Geschäfujahres mit einer Frist von drei Monaten

scbriftlich gekündigt we'rden-

{2) Die Mitgliedschaft endst ferner: Wenn das Mitglied totz schriftlicher Mahnung seinen

Beitrag nicht zahlt

(3) Die Mitgliedschaft endet femer durch Ausschluß aus dem Verein Der Ausschluß ist

auszusprechen" werm ein Mitglied gegen die Interessen des vereins verstöst oder die

bürgerlichen Ehremechte verliert'



1+1 üUer den Ausschluß der Mitglieder entscheidet der Vorstand- Gegen diese Entscheidung
ist Beschwerde an den Vorstand zulässig. Über die Beschwerde entscheidet die
Mitgliederversammlrng. Bis an deren Entscheidung ruht die Mitgtiedscbas.

(5) In allen Fällen ist der Ausanschließende vorher anzuhören. Der Ausschluß ist schriftlich
zu begründen

(O Mit dem Awscheiden erlöschen alle vermögensrechtlichen Anspräche des Mitgliedes
gegen den Verein.

Die Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks werden aufgebracht:

a) dr:rch jäbrliche Mitgliederbeitägq deren Höhe voo der Mitgliederversammlung
fesEuseEen ist

durch freiwillige Zuweadungen,

durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln.

$7
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a) Mitgliederversammlung,

b) Vereinsvorstand.

$8
Mitgliederveffirnmlung

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus dec Vereinsmitgiiedem ansammen und ist das

oberste Beschlußorgan.

(2) Die Mitgliedervsrsammlung wird vom Vereinsvorsitzenden oder im Verhindenrngsfalle
von seinem Verfeter geleitet und ist mindestens einmal jährlich unter Bekanntgabe der
vorgesehenen Tagesordnmg mit einer l4-tägigen Frist einzuberufen.

(3) Anträge auf Ergänzrmg der Tagesordmrng mtissen spätestens eine 'Woche vor der
Mitgliederversammlung dem Vereinworsiteenden schriftlichmitgeteiltwerden-

$6
Mittel

b)

c)



(4) Auf Antrag von mindesters einem Ddttel der Stimmberechtigten ist innerhalb einer

vierwöchigen Frist eine außerordentliche Mitgüederversammlung einzuberufen In dem

Antrag müssen die zu behandelnden Tagesordnungspunkte bezeichnet sein-

$e
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Aufgaben der Mitgüederversammlung sind:

a) Beratung uad Beschlußfassung über eingebrachte Anträge,

b) die Wahl des Rechnimgsfthrers, des Schriftftihrers und der Beisitzer ftr eine Amtszeit

von 5 Jahren,

c) die Festsetzung der Mitgliedsbeitäge,

d) die Geaehmigrrng der Jabresrechlung,

e) Entiasüng des Vorstandes rind des Rechnuogsfthrers,

t WahlderKassenprüfer,

g) Beschlußfassung über Satzuagsänderungen"

h) Entscheidungeu über die Beschwerde von Mitgliedern gegen den Ausschluß aus dem

Verein,

r) Beschlußfassung über die Auflösung des Yereins'

$i0
Verfahrensordouug für die Mitgliederversemmluug

(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder

beschlußfühig. Die fuIitgliederversanrmlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit'

ln der Mitgiiederversammlung hat jedes stirnmberechtigte Mitglied eine S+imme.

Stimmberechtiet sisd alle Mitglieder, die das 1?" Lebensjahr vollendet haben-

(Z) Die Mitgliederversamniiung beschiießt mit einfacher Mebrhert der abgegebenen

Stimmen; Stimmengleicbheit bedeutet Abiehnung. SazungsEinderungen bedürfen der

Mehrheit von rwei Drittei der abgegebeaen Stimmen. Abstimmungen erfolgen

grundsätzlich offen. Die Mitgliederversarrr$lung kann auf Antcag mit einfacher Mehrheit

beschüeßen" geheim abzustimmen.

(3) Rechnungsführer, Schriftfrhrer uod Beisitzer rverden offen gewäblt Die

Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit beschließen, die Wahl geheim

durchzuführen. Gewählt is! wer die meisten Stimmen auf sich vereinigl

(a) Über die MitgSiederversammlrrng ist eine Niederschrift zu fertigen, deren Richtigkeit v,om

Schriftführer und dem Yorsitzenden ztl bescheinigen ist-

{5i Jedes Mitglied ist berechtig! seine Ankäge anr Niederschdft an geben.



/
$ 1r

(1) Der Vereinworstand besaht aus:

a) dem Wehrftbrer als Vorsitzenden,

b) dem stellv. Wehrfübrer als stellv. Vorsikadem,

c) demRechnuagsführer,

d) dem Schriffführer,

e) dem Gerätewart

D demJugendfeuerwehrwarg

g) denZ Beisitzern.

(2) Der Vorstaad hat die Mitglieder fortgesetzt angemessen über die Vereinsangelegenheiten

zu unterrichten.

(3) Der Vorsitzende lädt zu den Vorstandssitzungen ein und leitet die Venammtrmg- über
den wesentlichen Veriauf ist eine Niederschrift an fertigen, die von ihm und dem

Schriftfthrer r:nterzeichnet wird.

(a) Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheir Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.

$12
Geschäfu fi hrung und Vertretung

Der Vorstand frhrt die Geschitfte des Vereins nach den Beschlüssen uad Richtlinien der

Mitgliederversammlung ehrenamtlich. Er verhitt den Verein gerichtlich und

außergerichtlich.

Erklärungen des Vereins werden im Namen des Vorstaades durch den Vorsitzenden
abgegeben.

Das Geschäftsjahr ist das Kalendedahr,

$13
Rechnungswesen

{i) Der Rechnungsführer ist ftr die ordnungsgemiiße Erledigung der Kasseageschäfte

veraatwortlich.

(2) Er darf Auszahiungen bis zu jeweils DM 100,- leisten Bei Übersteigen des Betrages darf
die Auszahlung nur geleistet werden, weffl der Vorsitrende oder irn Verhiaderungsfalle
sein Stellverh'eter schriftlich eine Auszahiungsanordnung erteiit hat

(1)

a)

(3)



(3) Über alle Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen

(4) Am Ende des Geschäfujatres legt er gegenüber den Kassenprüfern Rechnung-

(5) Die Kassenpräfer prüfen die Kassengeschäfte und erstatten der Jahresbauptvenarnmlung

Bericht.

$i4
Jugendfeuerwehren

Die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr ist Bestandteil dieser Satzung.

$15
Auflösung

(1) Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer hieran einberufenen Mitgliedervenammhmg

mindestens vier Fünftel der Mitglieder verheten sind und diese mit drei Viertel der

abgegebenen Stimmen die Auflösung beschließen'

(2) Ist die Mitglisderversarnmiung nicht beschlußfühig, so kann nach dblauf eines Monats

eine neue Mitgli".du*ersammlung einberufen werden, ia der der Beschluß zur Auflösung

ohne Rücksicht auf die Zahi der Stinrmberechtigten mit einer Stimmenmehrheit von drei

viertel der verhetenen Stimmen gefaßt wird. In der anreiten Ladrmg muß auf diese

Bestimmung besonders hingewiesen werden'

(3) Bei Auflösung oder Auflrebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes

fä11t das Vermögen des Vereins an die Stadt Oestrich-Winkel, die es unmitislbar und

ausschließiich für gemeinnätzige Zwecke der gerneindlichen Einrichtung ,"Freiwillige

Feuerwehr" im Stadtteil Mittelheim zu verwenden hat'

$16
Inkraftueten

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Januar 1979 außer Kraft.

(l) Diese satzung tritt am ..{.3t *!I-in Kraft-
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